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- Bezirk Saarbrücken - e. V.

§1

Name und Sitz
1)
Der Verein führt den Namen

Bundesverband Führungskräfte Deutscher Bahnen ([image: image3.jpg]BF Bahnen-



) 

Bezirk Saarbrücken - e. V. 

2)
Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Saarbrücken eingetragen.

3)
Er hat seinen Sitz in Saarbrücken.

4)
Der Verein gehört dem

Bundesverband Führungskräfte Deutscher Bahnen (BF Bahnen) mit

Sitz in Frankfurt/Main

an.

§2

Zweck und Ziele
In Fortführung der Aufgaben und der Tradition der Gründervereine dient der BF Bahnen Saarbrücken e. V. dem Zweck,

- 
die berufsständischen Belange der Mitglieder zu vertreten,

· das Berufsbild der Führungskräfte Deutscher Bahnen mitzugestalten,

· die fachliche und allgemeine Weiterbildung seiner Mitglieder und insbesondere die des Nachwuchses zu fördern,

· mit anderen Einrichtungen und Institutionen des Verkehrs zusammenzuarbeiten,

- 
die persönlichen Kontakte zwischen den Mitgliedern durch geeignete Veranstaltungen im Interesse eines guten beruflichen und gesellschaftlichen Zusammenhaltes zu pflegen.

Der BF Bahnen Saarbrücken e. V. ist gewerkschaftlich, parteipolitisch und konfessionell unabhängig und neutral.

Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Die Finanzmittel dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig, ihre Auslagen und Aufwändungen werden ihnen ersetzt.

§ 3 

Mitgliedschaft
1)
Die Mitgliedschaft können erwerben

a)
aktive und ehemalige Führungskräfte Deutscher Bahnen, ihrer Rechtsvorgänger und ihrer Beteiligungsgesellschaften, des Bundeseisenbahnvermögens (BEV), des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA), der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und der Sozialeinrichtungen, sowie Nachwuchs-Führungskräfte,

b)
Hinterbliebene zu a), allerdings ohne Stimmrecht (§9 Abs.7),

c) 
Führungskräfte von Gesellschaften oder sonstigen Institutionen, die 
den Deutschen Bahnen nahe stehen.

d) 
Vereinsförderer

2)
Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Das Mitglied erhält eine Satzung und erkennt diese mit der Aufnahme an.

Wird die Aufnahme durch den Vorstand abgelehnt, so ist diese Entscheidung innerhalb von 14 Tagen nach dem Beschluss des Vorstandes dem betroffenen Antragsteller schriftlich bekannt zu geben. Der Antragsteller kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang schriftlich beim Vorstand Beschwerde einlegen.

Über die Beschwerde entscheidet die Hauptversammlung. 

3)
Auf Vorschlag des Vorstandes können von der Hauptversammlung Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder ernannt werden.

§4 

Beginn und Ende der Mitgliedschaft

1)
Die Mitgliedschaft beginnt am Ersten des Monats, der dem     Aufnahmeantrag folgt. 

2)
Die Mitgliedschaft endet durch

a) 
Austritt,

b) 
Ausschluss,

c) Tod,

Übertritt in einen anderen BF Bahnen - Verein, der Mitglied des Gesamtverbandes “Bundesverband Führungskräfte Deutscher Bahnen (BF Bahnen) e. V.“ ist, es sei denn, das Mitglied erklärt, dass es weiterhin Mitglied beim BF Bahnen Saarbrücken bleiben möchte.

e)
Entlassung aus dem Dienst der in § 3 Abs. 1 genannten Gesellschaften oder Institutionen.

3)
Der Austritt ist dem Vorstand unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Monatsende schriftlich zu erklären. Die Kündigungsfrist beginnt mit dem Tage, an dem die schriftliche Austrittserklärung bei einem der Mitglieder des Vorstandes eingeht.

4)
Ein Mitglied kann auf Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn trotz vergeblich gebliebener schriftlicher Mahnung mit Hinweis auf den drohenden Verlust der Mitgliedschaft ein Beitragsrückstand von mehr als sechs Monatsbeiträgen besteht.

5)
Ein Mitglied kann auch auf Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es sich innerhalb oder außerhalb des BF Bahnen schwerer Verfehlungen schuldig macht oder in unzumutbarer Weise fortgesetzt den Vereinsfrieden stört.

6)
Vor einem Ausschluss nach Abs. 4 und 5 ist dem Mitglied unter Gewährung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich oder schriftlich bei dem geschäftsführenden Vorstand zu rechtfertigen.

Der begründete Beschluss ist dem Mitglied schriftlich bekannt zugeben.

Gegen diesen Beschluss kann das Mitglied beim Vorstand Beschwerde einlegen. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang eingelegt werden. Über die Berufung entscheidet die Hauptversammlung. Macht das Mitglied von dem Recht der Berufung gegen den Ausschließungsbeschluss keinen Gebrauch oder versäumt es die Berufungsfrist, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass die Mitgliedschaft endet.

7)
Ein Antrag auf Wiederaufnahme als BF Bahnen - Mitglied ist nach § 3 zu behandeln.

§5 

Rechte und Pflichten der Mitglieder

1)
Jedes Mitglied hat das Recht der freien Meinungsäußerung zu allen Angelegenheiten. die den BF Bahnen betreffen.

2)
Jedes Mitglied ist verpflichtet,

a) für die Ziele und Belange des BF Bahnen Saarbrücken e. V. einzutreten, 

b) die Beiträge pünktlich in der satzungsgemäßen Höhe zu entrichten.

§6

 Geschäftsjahr
Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr.

§7 

Beiträge
Der Mitgliedsbeitrag wird von der Hauptversammlung festgesetzt. Er wird jeweils am Ersten eines Monats fällig.

§8 

Organe des BF Bahnen Saarbrücken e. V.

Organe des Vereins sind

1)
die Hauptversammlung,

2)
der Vorstand,

§9 

Hauptversammlung, Beschlüsse, Wahlen

1)
Die Hauptversammlung ist das höchste Organ des Vereins. Eine ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten fünf Monate des Geschäftsjahres statt. Zu dieser Hauptversammlung ist durch den Vorstand mindestens zwei Wochen vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einzuladen.

2)
Jede ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung ist beschlussfähig. Beschlüsse - ausgenommen zu § 13 und § 14 - werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Das gilt auch für Abstimmungen bei Wahlen nach Abs. 4 mit der Abweichung, dass bei Stimmgleichheit eine

Wiederholung der Wahl zulässig ist und bei erneuter Stimmengleichheit das Los entscheidet.

3)
Die Hauptversammlung beschließt über

a)
Entlastung des Vorstandes nach Entgegennahme der Geschäfts- und Kassenberichte sowie des Berichts der Kassenprüfer,

b)
die Berufung eines Antragstellers, dessen Aufnahme in den BF Bahnen Saarbrücken e. V. durch dessen Vorstand abgelehnt wurde (§ 3 Abs. 2 Satz 6),

c)
die Beschwerde eines Mitgliedes, das durch Beschluss des Vorstandes aus dem BF Bahnen Saarbrücken e. V. ausgeschlossen wurde (§ 4 Abs. 6 Satz 5),

d)
Ernennungen zum Ehrenvorsitzenden oder zum Ehrenmitglied (§ 3 Abs. 3),

e)
Anträge(§ 10),

f)
Höhe des Mitgliedsbeitrages (§ 7),

g)
Satzungsänderungen (§ 13),

h)
Zusammenschluss mit anderen Vereinen / Bezirken (§ 14) und

i)
Auflösung des BF Bahnen Saarbrücken e. V. (§ 14).

4)
Die Hauptversammlung wählt

a)
den Vorstand (§ 11 Abs. 1) auf die Dauer von 4 Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Eine Wiederwahl ist zulässig.

b)
zwei Kassenprüfer und einen Stellvertreter auf die Dauer von vier Jahren; mindestens ein Kassenprüfer - nicht der Stellvertreter - scheidet bei der Neuwahl aus:

die Amtszeit der Kassenprüfer und des Stellvertreters darf acht Jahre nicht überschreiten;

c)
auf Vorschlag des Vorstandes die Delegierten für den Verbandstag des Bundesverbandes der Führungskräfte Deutscher Bahnen (BF Bahnen) e. V.

Der 1. Vorsitzende ist in geheimer Wahl zu wählen. Die übrigen Vorstandsmitglieder werden, wenn geheime Wahl nicht gewünscht wird, offen gewählt.

5)
In der Hauptversammlung gibt der Vorstand einen Geschäfts- und Kassenbericht ab.

6)
Außerordentliche Hauptversammlungen werden

a)
auf Beschluss des Vorstandes oder

b)
auf schriftlichen Antrag von wenigstens 10 % der Mitglieder

einberufen. Der Antrag zu b) ist an den Vorstand des „BF Bahnen Saarbrücken e. V.“ zu richten. Eine außerordentliche Hauptversammlung kann nur über Angelegenheiten beschließen, die bei ihrer Einberufung mit der Tagesordnung zur Abstimmung gestellt werden.

7)
Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder; Ausnahme: siehe § 3 (1 ) b).

8)
Über jede Hauptversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom 1. oder 2. Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.

§10 

Anträge
1)
Anträge an die Hauptversammlung können stellen

a) die Mitglieder,

b) der Vorstand.

2)
Anträge von Mitgliedern, über die die Hauptversammlung beschließen soll, sind dem Vorstand schriftlich bekannt zu geben.

3)
Die Hauptversammlung kann mit einfacher Stimmenmehrheit weitere Anträge zulassen: ausgenommen sind Anträge auf

a)
Satzungsänderung,

b)
Zusammenlegung mit anderen Vereinen /Bezirken,

c)
Auflösung des BF Bahnen Saarbrücken e. V.

§11

Vorstand
1)
Der Vorstand setzt sich aus dem Vorstand und den Beisitzern zusammen.

2) 
Dem Vorstand gehören an

1.
und 2. Vorsitzender,

1.
und 2. Schriftführer,

1.
und 2. Schatzmeister und die Beisitzer (Branchensprecher).

3)
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende und der 2.       Vorsitzende. Sie vertreten den BF Bahnen Saarbrücken e. V. gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt.

4)
Die Verteilung der wahrzunehmenden Aufgaben sind in einer Geschäftsordnung zu regeln, die vom Vorstand zu beschließen ist.

Der Vorstand darf Geschäftsführer bestellen.

5)
Zur Unterstützung des Vorstandes wählt die Hauptversammlung Beisitzer, deren Anzahl und jeweilige Aufgaben vom Vorstand vorgeschlagen werden.

6)
Der Vorstand leitet den BF Bahnen Saarbrücken e. V. unter Beachtung der Satzung und der Beschlüsse der Hauptversammlung. Er verwaltet das Vereinsvermögen und beruft die Hauptversammlung sowie sonstige Versammlungen ein. Ihm steht das Recht zu, satzungsgemäße Geschäfte bis zur Höhe des Vereinsvermögens abzuschließen. Zahlungen aus der Vereinskasse bedürfen der schriftlichen Anweisung eines Vorsitzenden und eines Schatzmeisters.

7)
Sitzungen des Vorstandes sind bei Bedarf, jedoch mindestens vierteljährlich durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch den 2. Vorsitzenden unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen und zu leiten. Beisitzer sind bei Bedarf einzuladen.

8)
Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes im Laufe der vierjährigen Amtszeit aus oder ist es an der Ausübung seiner Tätigkeit dauernd gehindert, kann der geschäftsführende Vorstand bis zur nächsten Hauptversammlung einen Stellvertreter bestellen oder die anfallenden Aufgaben auf die übrigen Mitglieder des Vorstandes verteilen.

9)
Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, über deren Annahme in der nächsten Sitzung zu beschließen ist.

10)
In allgemeinen Geschäftsangelegenheiten zeichnen

-
der 1. Vorsitzende,

-
der 2. Vorsitzende,

-
ein Schriftführer oder

-
ein Schatzmeister.

§12 

Kassenprüfer
1)
Die Kassenprüfer und der Vertreter dürfen nicht dem Vorstand angehören.

2)
Die Kassenprüfer haben jährlich vor der Hauptversammlung die Richtigkeit des Kassenbestandes, der Belege und Buchungen sowie die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Geldmittel zu prüfen.

3)
Über das Ergebnis ist eine Niederschrift zu fertigen, die der Hauptversammlung – ggf. mit der Empfehlung auf Entlastung des Vorstandes - vorzutragen ist.

§13 

Satzungsänderungen
Die Satzung des BF Bahnen Saarbrücken e. V. kann nur durch Beschluss einer Hauptversammlung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten (§ 9 Absatz 7) geändert oder ergänzt werden.

§14 

Zusammenschluss / Auflösung
1)
Der Zusammenschluss des BF Bahnen Saarbrücken e. V. mit anderen Vereinen /Bezirken / Verbänden oder die Auflösung kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung mit Zustimmung von drei Viertel der anwesenden Stimmberechtigten beschlossen werden. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Verwendung des Vereinsvermögens.

Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

2)
Die Mitglieder des Vorstandes sind dabei die bestellten und ernannten Liquidatoren.

3)
Diese Satzung wurde von der Hauptversammlung am 26.11.2004 in Saarbrücken beschlossen und tritt vom gleichen Tage an in Kraft.

Die bisherige Satzung des eingetragenen Vereins

“Verband der Beamten des gehobenen Dienstes der Deutschen Bundesbahn“ tritt gleichzeitig außer Kraft.

Saarbrücken, den 26.11.2004

Gez.: Körner

